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Zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück  – die Umsetzung des SGB II  
aus gleichstellungspolitischer Sicht 
 
Ein Beitrag von Clarissa Rudolph

Bei der Einführung des Sozialge-
setzbuches II waren seitens der 
frauenpolitischen Szene zwei 
Perspektiven vorhanden: Wäh-
rend die einen befürchteten, dass 
Frauen zu den Verliererinnen der 
Reform würden, weil sie bspw. 
durch das Konstrukt der Bedarfs-
gemeinschaft häufiger keinen Leis-
tungsanspruch mehr hätten, sahen 
andere Chancen insbesondere für 
die ehemaligen Sozialhilfeemp-
fängerinnen, weil diese nun direkt 
auch selbst einen Anspruch auf 
Leistungen der Arbeitsförderung 
hätten. Die unterschiedlichen Er-
wartungen und Befürchtungen ha-
ben sicherlich Anteil daran, dass 
das Bundesarbeitsministerium eine 
Evaluationsstudie zur „Umsetzung 
des SGB II aus gleichstellungspo-
litischer Sicht“ vergeben hat, die 
von den Forschungseinrichtungen 
GendA – Forschungs- und Koope-
rationsstelle Arbeit, Demokratie, 
Geschlecht an der Philipps-Univer-
sität Marburg, dem IAQ (Institut 
Arbeit und Qualifikation) der Uni-
versität Duisburg-Essen sowie FIA 
– Forschungsteam Internationaler 
Arbeitsmarkt Berlin durchgeführt 
wurden. Einige Ergebnisse dieser 
Studie werden im Folgenden vor-
gesellt.1 

Kontexte und Frage- 
stellungen

Ein Blick auf die Arbeitsmarktsituati-
on aus Geschlechterperspektive of-
fenbart gleichermaßen Transformati-
onsprozesse und Ambivalenzen: So 

1   Der gesamte Abschlussbericht kann auf 
www.gendanetz.de heruntergeladen  
werden. Weiterführende Analysen finden 
sich in Jaehrling/Rudolph 2010.

sind Qualifikation von Frauen und 
Erwerbsbeteiligung in den letzten 
Jahren deutlich angestiegen. Gleich-
wohl lassen die Bedingungen der Er-
werbsbeteiligung an der Bewertung 
dieses Anstiegs zweifeln: So sind 
immer mehr Frauen in Teilzeit und 
befristet beschäftigt, arbeiten sie 
oftmals unterhalb ihrer Qualifikation 
und verdienen sie immer noch 23% 
weniger als Männer (vgl. Allmen-
dinger u.a. 200�). Auch wenn die 
Arbeitsbedingungen von Männern 
ebenfalls immer prekärer werden, 
so trifft das Frauen überdurchschnitt-
lich häufiger: Ein Drittel der Frauen 
arbeitet im Niedriglohnsektor und 
sie stellen damit fast 70% der dort 
Beschäftigten (vgl. Kalina/Weinkopf 
2010). Die Gründe liegen u.a. in 
der weiterhin geltenden Zuständig-
keit für die Betreuungs- und Haus-
arbeit der Frauen, den mangelnden 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
aber auch in der Diskriminierung 
von Frauen und von bestimmten Le-
bensformen: So gelten z.B. Allein-
erziehende bei Arbeitgebern noch 
immer als schwieriges Personal 
und haben Frauen sichtbar weniger 
Chancen beim Aufstieg in Führungs-
positionen. Die Möglichkeiten von 
gesellschaftlicher Teilhabe, sozialer 
Gerechtigkeit und Geschlechterde-
mokratie sind gefangen in den Tra-
ditionen der geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung, dem modernisierten 
Ernährermodell mit einer Zuverdie-
nerin und einer spezifischen Auf-
fassung von Geschlechterrollen und 
Mütterlichkeit, die nicht nur kulturell 
wirkt, sondern z.B. auch immer noch 
durch das Ehegattensplitting gesetz-
lich verankert ist.

Zum Abbau geschlechtsspezifischer 
Ungleichheiten wurde in Deutsch-

land institutionell die Gleichstellungs-
politik implementiert. So hat auch 
in der Arbeitsförderung Gleichstel-
lungspolitik mittlerweile schon Tradi-
tion: Sie war im Arbeitsförderungs-
gesetz niedergeschrieben, im SGB 
III verankert und wurde ebenfalls ins 
SGB II zentral in § 1 aufgenommen: 
„Die Gleichstellung von Männern 
und Frauen ist als durchgängiges 
Prinzip zu verfolgen“. Dass es sich 
bei diesem Gleichstellungsansatz 
eher um formale Verlautbarungen 
handelte und nicht um aktives und 
engagiertes Gleichstellungshan-
deln, haben verschiedene Studien 
gezeigt: Gleichstellungspolitik galt 
bisher allenfalls als Luxus (vgl. Ru-
dolph 2007). Nach Einführung des 
SGB II war nun zu fragen, ob auch 
das SGB II – analog zur Arbeits-
marktsituation – unterschiedliche 
Wirkungen auf Frauen und Män-
ner entfaltet, welche Ursachen sich 
dafür benennen lassen und wie Be-
nachteiligungen und Ungleichheiten 
verringert werden könnten. Diesen 
Fragen nach Gleichstellungsaufga-
ben und Gleichstellungshandeln 
sind wir einerseits mithilfe der Ana-
lyse vorliegender Studien und Daten 
und andererseits durch eigene qua-
litative und quantitative Erhebungen 
bei den Grundsicherungsstellen und 
LeistungsempfängerInnen nachge-
gangen.

Betreuungsprozess und  
Arbeitsmarktintegration

Das SGB II sei deshalb gleichstel-
lungsförderlich, weil in ihm die Er-
werbsbeteiligung aller Erwachsenen 
gefördert und gefordert werde (adult 
worker model). Dass sich dies nicht 
unbedingt in den Prozess der Betreu-
ung und Arbeitsvermittlung integriert 
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hat, zeigt sich im Umsetzungspro-
zess und zwar gleichermaßen bei 
der Ausgestaltung des Betreuungs-
prozesses wie auch bei den Anteilen 
von Frauen in Maßnahmen und bei 
der Erwerbsintegration.

Erwerbsintegration und Erwerbsmo-
delle, die bei der Umsetzung des 
SGB II sichtbar werden, spiegeln 
oftmals das modernisierte Ernährer-
modell mit einem Haupternährer und 
einer Zuverdienerin wider. Männer 
gehen insgesamt häufiger sowohl 
aus der Arbeitslosigkeit als auch 
aus dem Hilfebezug ab als Frauen, 
dies geschieht überwiegend durch 
die Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Tätigkeit. Wenn 
Frauen den Hilfebezug verlassen, 
dann seltener weil sie eine Arbeit 
aufnehmen, sondern eher weil ihr 
Partner einen Job findet und damit 
das Einkommen der Bedarfsgemein-
schaft sichert. Dies hat aber zur Fol-
ge, dass Frauen, obwohl sie weiter 
arbeitsuchend sind, nur noch selten 
an Fördermaßnahmen teilnehmen 
können, teilweise sogar laufende 
Maßnahmen beenden müssen. 
Wenn Frauen allerdings eine Arbeit 
aufnehmen, dann ist das oftmals ein 
Mini-Job. Das bedeutet entweder, 
dass durch diesen Zuverdienst die 
gesamte Bedarfsgemeinschaft den 
Hilfebezug beenden kann oder dass 
die Frauen, weil ein Mini-Job nicht 
existenzsichernd ist, weiterhin ALG II 
als aufstockende Leistung beziehen. 
Hiervon sind überdurchschnittlich 
häufig Alleinerziehende betroffen, 
deren Chancen auf dem Arbeits-
markt insgesamt schlechter sind. 
Dies liegt nicht nur an mangelnden 
Kinderbetreuungsangeboten, son-
dern auch daran, dass Arbeitgeber 
oftmals Vorbehalte gegen ihre Ein-
stellung haben: sie befürchten z.B. 
dass im Falle der Erkrankung der 
Kinder ihre Mütter häufig zu Hause 
arbeiten. 

Solche Vorbehalte und die Rahmen-
bedingungen des geschlechtsspe-
zifisch strukturierten Arbeitsmarktes 
werden nun von den meisten Füh-
rungs- und Fachkräften der Grundsi-
cherungsstellen nicht als spezifische 
Herausforderung für das Gleichstel-

lungsprinzip verstanden, wofür es 
geeigneter Instrumente und Maßnah-
men bedarf. Stattdessen gelten diese 
Rahmenbedingungen oftmals als Ent-
lastung ihrer Arbeit, weil sie gegen 
die Strukturen des Arbeitsmarktes 
machtlos seien und sich ja auch die 
ALG II-Beziehenden darin einfügen 
würden. Mini-Jobs gelten dann z.B. 
als eine der spezifischen Lebenssi-
tuation von Frauen angemessene 
Erwerbsintegration, wenngleich sie 
oftmals im Niedriglohnbereich ange-
siedelt sind und die prognostizierte 
Brückenfunktion in eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung 
sich nur sehr selten erfüllt. So führt 
eine Führungskraft in einer Grundsi-
cherungsstelle aus:

„Das Gesetz SGB II hat sehr viele 
Vorteile für die Frauen, ich glaube 
nur zurzeit, dass der Markt für die 
Frauen keine Möglichkeiten bietet 
und dadurch, dass der Markt diese 
Möglichkeiten nicht bietet, werden 
Frauen mehr zurückgedrängt in 
diesen heimischen Bereich oder in 
diesen Mini-Job-Bereich oder in den 
Zuverdienstbereich. (...) Das ist zur-
zeit eine faktische Situation, aus der 
auch die Familien da nicht rauskom-
men.“ 

Diese Einschätzungen, die eigenen 
Prägungen von Geschlechterrol-
len und Lebenskonzepten bei den 
Fachkräften und bei den Leistungs-
empfängerInnen sowie die starren 
Zielvorgaben des Bundesarbeitsmi-
nisteriums und der Bundesagentur 
für Arbeit führen zu einem Betreu-
ungsprozess, der sich nur ansatz-
weise an einer gleichberechtigten 
Förderung von Frauen und Männer 
orientiert. Es wird im Betreuungspro-
zess vielmehr die modernisierte Ar-
beitsteilung reproduziert. So gibt es 
bspw. eine starke Tendenz, in einer 
Paar-Bedarfsgemeinschaft nur eine 
Person zu fördern – und dies ist dann 
überwiegend der Mann, selbst dann, 
wenn die Frau höher qualifiziert ist. 
Männer gelten als arbeitsmarktnä-
her und damit leichter vermittelbar, 
zudem kann die Frau auf „ihre“ Auf-
gaben in Familie und Haushalt ver-
wiesen werden. Die in § 10 SGB II 
verankerte eingeschränkte Zumutbar- 

keit aufgrund von Betreuungs- oder 
Pflegeaufgaben in der Familie wird 
fast ausschließlich von Frauen in 
Anspruch genommen. Dies ist zwar 
überwiegend auf den Wunsch der 
Bedarfsgemeinschaft zurückzufüh-
ren. Es hat sich aber auch gezeigt, 
dass es bei den Fachkräften in den 
Grundsicherungsstellen einen Au-
tomatismus gibt, bei Familien mit 
Kleinkindern deren Mütter, ohne 
sie zu fragen, „auf den § 10 zu 
setzen“. Dies führt auch dazu, dass 
bspw. Mütter mit kleinen Kindern 
selbst dann, wenn sie selbst es wol-
len, seltener als Männer/Väter an 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
teilnehmen.

Begrenztes Gleichstellungs-
handeln

Somit ist es nicht verwunderlich, 
dass aktive Gleichstellungspoli-
tik nur in geringem Maße in den 
Grundsicherungsstellen betrieben 
wird: Ende 2007 hatten knapp 
40% der Grundsicherungsstellen 
niemanden mit Gleichstellungsauf-
gaben betraut; und bei den 60% 
mit Genderbeauftragter wird dies 
überwiegend als zusätzliche Aufga-
be oder informell mit betreut. Nur in 
4% der Grundsicherungsstellen gab 
es eine eigenständige Beauftragte 
für Gleichstellung. Hier wäre es hilf-
reich gewesen, wenn der Gesetzge-
ber wie in den Arbeitsagenturen die 
Einsetzung von Genderbeauftragten 
gesetzlich vorgeschrieben hätte. 
Aber auch die Frauenförderquote für 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
wird in den Grundsicherungsstellen 
überwiegend nicht beachtet – was 
aber auch von der Bundesagentur 
für Arbeit und vom Bundesarbeits-
ministerium nicht eingefordert wird. 
Als relevanter bei der Umsetzung 
gelten z. B. der Abbau der Hilfe-
bedürftigkeit oder die Reduzierung 
der passiven Leistungen. Somit hat 
die kontinuierliche Unterschreitung 
der Frauenförderquote, die v. a. auf 
eine geringere Teilnahme von Frau-
en in Westdeutschland und Frauen 
mit kleinen Kindern zurückzuführen 
ist, keine Folgen für die Grundsi-
cherungsstellen. Frauenförderung 
und Gleichstellung gilt nicht nur als 
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nachrangig gegenüber den „eigent-
lichen“ Zielen der Arbeitsmarktpoli-
tik, sondern teilweise auch als hin-
derlich. 

Damit wird ein grundsätzliches Pro-
blem deutlich, das viel stärker als 
bisher in die Debatten zur Weiterent-
wicklung von Hartz IV, Grundsiche-
rung und Arbeitsförderung integriert 
werden sollte: nach welchen Kriterien 
wird der Erfolg von Vermittlung und 
guter Arbeitsmarktpolitik bemessen? 
Bislang galt das Motto „Jede Arbeit 
ist besser als keine“, was zu einer 
Ausweitung des Niedriglohnsektors 
und zu einer wachsenden Zahl von 
AufstockerInnen im SGB II geführt 
hat (s.o.). Darüber hinaus haben 
kurzfristige Eingliederungen auf dem 
Arbeitsmarkt Vorrang vor mittelfris- 
tigen Strategien, z. B. der Unterstüt-
zung von Ausbildungen oder Quali-
fizierungen. Die schwierige Arbeits-
marktlage im Zuge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass 
gerade die gering Qualifizierten 
am schnellsten von neuer Arbeitslo-
sigkeit betroffen sind und deutlich 
geringere Chancen haben, wieder 
einen neuen Arbeitsplatz zu finden. 
Eine Strategie, die sich an der Qua-
lität von Arbeit orientiert, ist nicht nur 
mittelfristig erfolgreicher, sondern 
geschlechtergerechter – und Ar-
beitsmarktpolitik und Gleichstellung 
müssten keine Widersprüche sein. 
Allerdings sind dafür auch entspre-
chende Ressourcen in den Grundsi-
cherungsstellen notwendig. Insofern 
ist wichtig zu betonen, dass man-
gelnde Gleichstellungsbestrebungen 
nicht nur in der Ausrichtung der ein-
zelnen Grundsicherungsstellen oder 
in den Geschlechterrollenbildern der 
Fachkräfte oder der Hilfebedürftigen 
begründet sind. Es fehlen auch ins-
gesamt der politische Wille und die 
politische Unterstützung dafür, das 
Problem der geschlechtsspezifischen 
Ungleichheiten tatsächlich in das 
operative Geschäft der Grundsiche-
rung zu integrieren. 

Fazit und Perspektiven

Obwohl also die Bedingungen für 
Gleichstellungspolitik im SGB II 
schwierig sind, gelingt es trotzdem 
einigen Grundsicherungsstellen 

bzw. einzelnen Fach- und Führungs-
kräften bedarfs- und gleichstellungs-
orientierte Arbeit zu machen. So 
wird versucht, die Angebote der 
Arbeitsmarktförderung noch mehr 
auf spezifische Problem- und Le-
benslagen hin auszurichten; derzeit 
stehen bspw. die alleinerziehenden 
Frauen im Fokus spezifischer An-
gebote oder auch Maßnahmen für 
Migrantinnen2  werden entwickelt 
und umgesetzt. Einzelne Fachkräfte 
versuchen auch gezielt auf Arbeitge-
ber einzuwirken, z. B. Alleinerzie-
hende einzustellen und verweisen 
auf deren überdurchschnittlich hohe 
Motivation zur Erwerbstätigkeit. 
Vermittler im Arbeitgeberservice ha-
ben in den Fallstudien auch davon 
berichtet, dass sie Jobangebote mit 
einem stark unterdurchschnittlichen 
Lohn nicht in ihre Angebote mit auf-
nehmen, da sie sittenwidrig seien. 
Gleichwohl handelt es sich bei die-
sen Beispielen um Aktivitäten, die 
auf individuelles Engagement zu-
rückzuführen sind. Überdies stehen 
sie eher für Familienfreundlichkeit 
und weniger für Gleichstellung – was 
sich nicht widersprechen muss, aber 
eben auch nicht ausreichend ist. Sys- 
tematische, auch mittelfristig ange-
legte Gleichstellungskonzepte fehlen 
überwiegend. Positiv ist allerdings 
zu vermerken, dass sich im Zeitver-
lauf des Forschungsprozesses die 
Gleichstellungsaktivitäten verstärkt 
haben – und erfreulich ist, dass bei 
den Vorschlägen zur institutionellen 
Neuorganisation der Grundsiche-
rung mittlerweile immerhin die per-
sonelle Verankerung von Gleich-
stellung durch eine Beauftragte für 
Chancengleichheit in den Grundsi-
cherungsstellen vorgesehen ist.

Darüber hinaus ist aber – jenseits 
notwendiger gesetzlicher Verände-
rungen, wie z.B. die Modifizierung 
des Bedarfsgemeinschaftskonstrukts 
– die Integration der Geschlechter-
perspektive in den gesamten Pro-
zess der Betreuung und Vermittlung 
notwendig. Das bedeutet die kon-
zeptionelle und prozedurale Veran-

kerung des Gender Mainstreaming 
in die Grundsicherungsstellen und 
in ihre Prozesse, die Schulung der 
Fachkräfte und mehr zeitliche und 
finanzielle Ressourcen für Gleich-
stellungshandeln, die Weiterentwick-
lung zielgruppen- und lebenslagen-
spezifischer Maßnahmen, Qualifi-
zierungen etc., aber auch die stär-
kere Politisierung von Gleichstellung 
und die Intensivierung der Debatte 
zur Bedeutung und zur Qualität von 
Arbeit.
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